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Die Vermarkung in Güterzusammenlegungsgebieten
Von Th. Isler

Im Rahmen des außerordentlichen Meliorationsprogrammes wurden
nach Angaben des eidg. Meliorationsamtes Güterzusammenlegungen über
eine Fläche von ca. 124000 ha durchgeführt. Ein wesentlicher Teil der
Arbeiten ist heute in baulicher Hinsicht beendet, während für die
Fertigstellung aller subventionierten Unternehmen noch einige Jahre nötig
sind. Bekanntlich gehören zu den subventionsberechtigten Kosten bei
Meliorationen die Verpflockung und Vermarkung des neuen Besitzstandes
wie er aus der Güterzusammenlegung hervorgeht. Nebst dem
Grundeigentümer hat daher auch die Öffentlichkeit ein Interesse, daß diese
Arbeit zweckmäßig durchgeführt wird. Es mag auf den ersten Augenblick
müßig erscheinen die Frage der Vermarkung in unserm Fachorgan
überhaupt aufzugreifen, da die meisten Berufskollegen bereits auf eine große
Erfahrung zurückblicken können. Zudem bestehen eidgenössische und
kantonale Vorschriften, die für diese Arbeit wegleitend sind. Da mir aber
bekannt ist, daß verschiedene kantonale Aufsichtsorgane im Meliorationsund

Vermessungswesen bestrebt sind, detaillierte Instruktionen über die
Vermarkung zu erlassen, hoffe ich, diese Abhandlung rege eine Diskussion
der interessierten Kreise an.

Ich will mich einleitend kurz zu den eidg. Vorschriften äußern, wie
sie in der „Instruktion für die Vermarkung und die Parzellarvermessung"
vom 10. Juni 1919 der Schweizerischen Grundbuchvermessung niedergelegt

sind. In den Artikeln 9-13 wird die Vermarkung behandelt. Art. 9
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